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Die mündliche Prüfung hat einen erheblichen Einfluss auf die Gesamtnote des ersten 

Staatsexamens und bietet häufig die Gelegenheit zu einer (deutlichen) Verbesserung. 

Gleichwohl kommt dieser Teil bei der Examensvorbereitung bei zu vielen Studierenden 

zu kurz. Hier setzt das Autorenteam an und gibt Ihnen zunächst wichtige Hilfestellungen 

bei der inhaltlichen und mentalen Vorbereitung der mündlichen Prüfung. Die Struktu-

rierung dieser letzten Phase und die zum Einsatz kommenden Hilfsmittel werden ge-

nau beleuchtet. Danach schildert das Autorenteam nicht nur den Ablauf des Prüfungs-

tages, sondern gibt Ihnen auch wichtige Einblicke in die Abstimmung zwischen den 

Mitgliedern der Prüfungskommission und nicht zuletzt in die Kriterien der Bewertung 

– immer mit dem Ziel, die (oft unberechtigte) Angst vor diesem letzten Tag des juristi-

schen Examens abzubauen!

Das Autorenteam verfügt auch aufgrund der von Alpmann Schmidt seit Jahrzehnten 

geführten Protokollsammlungen über ein sehr fundiertes Wissen hinsichtlich der Inhalte 

der Prüfungsgespräche. So ist es dem Autorenteam möglich, immer wiederkehrende 

Prüfungsthematiken aufzugreifen. Dies gibt Ihnen die Gelegenheit, das in der bisherigen 

Examensvorbereitung erworbene Wissen zu überprüfen und gezielt zu vertiefen. Für die 

Bundesländer, in denen ein Vortrag Teil der mündlichen Prüfung ist, hat das Autoren-

team Mustervorträge zusammengetragen, damit Sie auch diesen Prüfungsabschnitt 

gezielt einüben können.

A
lp

m
a
n
n
 S

c
h
m

id
t 

D
ie

 m
ün

dl
ic

he
 P

rü
fu

ng
 im

 1
. E

xa
m

en
2

0
2

2

S

S

Alpmann Schmidt

Sommer/Langkamp/Epe/Teipel

4. Auflage  2022

Die mündliche 

Prüfung im 

1. Examen

Skripten



Alpmann Schmidt

Die Lernkarten passend zu diesem Skript fi nden Sie hier: 

www.repetico.de/alpmann-schmidt

Alpmann Schmidt Jura App: 

kostenlos zum Download

  

powered by

E-LEARNING
Passend zu jedem S-Skript!

EL

  Überall lernen, im Browser oder in der App, 

auch offl ine

  Frage-Antwort-Modus
(Freitext und Multiple-Choice)

 Individuell editierbar

  Wissenschaftlich erprobtes Wiedervorlage-

system

Die mündliche Prüfung im 1. juristischen
Staatsexamen
02 Rechtsgeschichte, Methodenlehre

1. Was war der Parlamentarische Rat?
2. Wer war dessen Vorsitzender/Präsident?
3. Wo tagte er?

1. Der Parlamentarische Rat ist der 
„Schöpfer“ des Grundgesetzes.

2. Präsident des Parlamentarischen Rates 
war Konrad Adenauer.

3. Der Parlamentarische Rat tagte in Bonn. 
Der Sitzungssaal der Eröff nungssitzung 
befand sich im Museum Alexander Koenig, 
einem Naturkundemuseum.
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Hinweis zur Benutzung dieses Bandes

Dieses Skript richtet sich an alle Studierenden in allen Bundesländern, die sich
auf die mündliche Prüfung im Rahmen des 1. juristischen Examens vorbereiten
wollen – obwohl das Prüfungsrecht bundeslandspezifisch geregelt ist. Diesen Um-
stand haben wir in mehrfacher Hinsicht berücksichtigt:

Im 1. Teil, der sich mit der Vorbereitung auf die mündliche Prüfung, aber auch de-
ren rechtlich determinierten Rahmenbedingungen auseinandersetzt, haben wir
Tabellen mit den Vorschriften aller Bundesländer eingefügt. So können Sie an-
hand des Wappens des Bundeslandes, in dem Sie studieren, schnell die für Sie gel-
tenden Vorschriften herausfiltern. So können Sie auf einen Blick erkennen, ob Sie
sich in Ihrem Bundesland mit der Durchführung eines Vortrags in der mündlichen
Prüfung beschäftigen müssen – oder nicht.

Im 2. Teil, der sich mit häufig wiederkehrenden Themen in der mündlichen Prü-
fung auseinandersetzt, mussten wir einen Querschnitt bilden. Trotz anhaltender
Versuche der Justizministerkonferenz, den Prüfungsstoff zu vereinheitlichen, ist
dies noch nicht vollumfänglich gelungen. Es ist deshalb möglich, dass die ein oder
andere Thematik, die wir im 2. Teil des Skripts behandeln, nicht von dem Pflicht-
fachstoff Ihres Bundeslandes umfasst ist. Angesichts der vielfältig enthaltenen sog.
Öffnungsklauseln, die auch die Prüfung von rechtlichen Problemen außerhalb des
Pflichtfachstoffes gestatten, sollte sich die Behandlung von pflichtfachfremdem
Stoff nicht negativ auswirken. Wir haben bei der Auswahl der Fragen aber Wert da-
rauf gelegt, dass die schwerpunktmäßig behandelten Themen auch in nahezu al-
len Bundesländern Verwendung finden können.
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Einleitung Einleitung
Einleitung
1Die mündliche Prüfung ist für viele der letzte Teil des Ersten (Juristischen) Examens und

damit das Ende des ersten Ausbildungsabschnitts auf dem Weg zur Volljuristin bzw.
zum Volljuristen. Leider ist es aber auch der Teil der Prüfung, dem die Studentinnen und
Studenten die geringste Aufmerksamkeit widmen. Das ist nachvollziehbar, hängt doch
die Zulassung zur mündlichen Prüfung vom Ergebnis der Examensklausuren ab, denen
deshalb – allein schon aufgrund der Reihenfolge – der größte Teil der Examensvorberei-
tung zugute kommt. Ein Bewusstsein für die mündliche Prüfung entwickeln die Kandi-
datinnen und Kandidaten leider oftmals erst mit dem Erhalt der Ladung zur mündlichen
Prüfung und verkürzen sich somit ohne Not die Vorbereitungszeit.

Wir als Autorenteam dieses Skripts wollen Sie deshalb an die Bedeutung der mündli-
chen Prüfung heranführen, Ihnen hilfreiche Tipps zur Strukturierung der Vorbereitung
auf die mündliche Prüfung geben und mit allerhand Mythen aufräumen, die rund um
die mündliche Prüfung auf dem Campus kursieren. Diesen Themen widmet sich der
1. Teil dieses Skripts.

Uns ist aber auch bewusst, dass Ihre Zeit bis zur mündlichen Prüfung begrenzt ist und
Sie mangels bisheriger Teilnahme an einer mündlichen Prüfung nicht abschätzen kön-
nen, welche Themen häufig in mündlichen Prüfungen abgefragt werden. Für den in-
haltlichen Teil des Skripts haben wir deshalb eine Vielzahl von Protokollen über münd-
liche Prüfungen ausgewertet, um auf diese Weise häufige und wiederkehrende Themen
abzudecken. Dabei erfassen wir sowohl fachliche Fragestellungen sortiert nach Rechts-
gebieten (2.–4. Teil), als auch – ebenfalls zum Pflichtfachstoff gehörendes! – juristi-
sches Allgemeinwissen sowie historische Hintergründe (5. Teil des Skripts). Das
Skript dient somit auch der Wiederholung bereits erlernten Wissens und der Selbstüber-
prüfung. Wo Sie beim Durcharbeiten des zweiten Teils noch Wissenslücken entdecken,
sollten Sie anhand Ihrer Kursunterlagen aus dem Repetitorium sowie der Skripten aus
unserer S-Reihe noch einmal gezielt „nachschärfen“. 

Sofern in Ihrem Bundesland Vorträge zum Bestandteil der mündlichen Prüfung gehö-
ren, haben wir im 6. Teil des Skripts einige Mustervorträge zusammengestellt, anhand
derer Sie den Vortrag in freier Rede an spezifischen Themen einüben können.

Für Ihre anstehende mündliche Prüfung wünschen wir Ihnen viel Erfolg!

Das AS-Autorenteam
1
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1. Teil
1. Teil: Vorbereitung auf die und Ablauf der mündlichen Prüfung

1. Abschnitt: Allgemeines zur mündlichen Prüfung

A. Unterschiede in den Bundesländern

2 Nicht nur die Bezeichnung des 1. Examens unterscheidet sich in den Bundesländern:
Erste Juristische Prüfung (z.B. Bayern, Bremen, Saarland), staatliche Pflichtfachprüfung
(z.B. Hamburg, Nordrhein-Westfalen) – hier soll im Weiteren zur Vereinfachung vom
„1. Examen“ die Rede sein. Auch die rechtlichen Vorgaben für das 1. Examen sind mit-
unter sehr unterschiedlich mit der Folge, dass Struktur und Inhalt der mündlichen Prü-
fung in den einzelnen Bundesländern stark divergieren. Wir stellen in diesem Skript an
den neuralgischen Stellen nicht nur die Unterschiede in den einzelnen Bundesländern
dar, sondern weisen Sie durch eine Normenleiste auch auf die spezifischen Vorschrif-
ten aller Bundesländer hin.

Hinweis: Sofern Sie nicht bereits im Rahmen der Examens(klausur)vorbereitung einen Blick
in die in Ihrem Bundesland geltenden Ausbildungsvorschriften geworfen haben, sollten Sie
das spätestens jetzt nachholen. Sie werden erstaunt sein, wie detailliert die Vorgaben für die
mündliche Prüfung dort niedergelegt sind!

3 Bei der Darstellung der mündlichen Prüfung im 3. Abschnitt gehen wir auf die Eigenhei-
ten der mündlichen Prüfungen wie den Vortrag (z.B. in Nordrhein-Westfalen oder in
Berlin, dort aber mit Vertiefungsgespräch) ein.

B. Bedeutung der mündlichen Prüfung

4 Will man sich der – oftmals unterschätzten – Bedeutung der mündlichen Prüfung für
das Ergebnis des 1. Examens nähern, muss man sich die Zusammensetzung der Endnote
und damit die Wertigkeit aller Prüfungsbestandteile erschließen. Auf dem durch das je-
weils zuständige Justizprüfungsamt ausgestellten Zeugnis über das 1. Examen finden
Sie drei Noten vor:

n die Note, mit der Sie den universitären Schwerpunktbereich abgeschlossen haben,

n die Note, die Sie im staatlichen Teil des 1. Examens erzielt haben,

n eine Gesamtnote, die sich aus der Kombination der beiden vorgenannten Quoten
errechnet.

Wir haben von einer detaillierten Darstellung an dieser Stelle abgesehen, da sich die Anteile zwischen
universitärem Schwerpunktbereich und dem staatlichen Teil des Examens zeitnah verändern können.
Eine entsprechende Empfehlung der Justizministerkonferenz ist aber bislang in den Bundesländern
nicht umgesetzt worden. Auch wird derzeit diskutiert, ob die aus der Verrechnung der beiden Prüfungs-
teilen gebildete Gesamtnote künftig nicht mehr auf dem Zeugnis erscheinen soll, sondern nur noch die
Endnoten des universitären und des staatlichen Teils getrennt voneinander ausgewiesen werden.
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Vorbereitung auf die und Ablauf der mündlichen Prüfung 1. Teil
5Der staatliche Teil wiederum gliedert sich in die Examensklausuren und die mündliche
Prüfung. Der Anteil der mündlichen Prüfung an dieser Note des staatlichen Teils be-
trägt 25-40%.

6Die mündliche Prüfung besitzt damit eine Wertigkeit von mehreren Klausuren, in den
meisten Bundesländern entspricht jeder Teil des Prüfungsgesprächs, also jedes Rechts-
gebiet, einer Klausur. Hinzu kommt der Endnoten-Faktor: Die Prüfungskommission
legt im Anschluss an die mündliche Prüfung die Endnote des staatlichen Teils des 1. Ex-
amens fest. Sollten Sie sich aufgrund Ihrer bisherigen Leistung in greifbarer Nähe der
nächsthöheren Notenstufe befinden, wird die Beurteilung der mündlichen Prüfung zu-
mindest unterschwellig ausschlaggebend für die Endnote sein.

2. Abschnitt: Vorbereitung der mündlichen Prüfung

7Im Vergleich zur Dauer Ihrer bisherigen Examensvorbereitung steht Ihnen nur ein kur-
zer Zeitraum zwischen den Examensklausuren und der mündlichen Prüfung zur Verfü-
gung: i.d.R. nur vier bis fünf Monate. Um diese Zeit optimal zur Vorbereitung auf die
mündliche Prüfung zu nutzen, teilt man ihn bestmöglich in drei Phasen auf, in denen
unterschiedliche Inhalte im Fokus stehen:

n Phase 1: zwischen letzter Klausur und Ladung

n Phase 2: zwischen Ladung und Prüfungstag

n Phase 3: der Prüfungstag

A. Phase 1 – zwischen letzter Klausur und Ladung

8Diese Phase markiert den Übergang zwischen den absolvierten Klausuren und der Ladung
zur mündlichen Prüfung, die nur ausgesprochen wird, wenn ein gewisses Mindestergebnis
in den Klausuren vom Prüfling erreicht worden ist.

Hier muss üblicherweise eine gewisse Mindestpunktzahl im Durchschnitt aller Examensklausuren er-
zielt werden. Zudem darf nur eine bestimmte Anzahl an Klausuren als „nicht bestanden“ gewertet wer-
den. Ist dies bei zu vielen Klausuren der Fall oder wird die erforderliche Mindestpunktzahl nicht erreicht,
wird der Examensversuch bereits ohne mündliche Prüfung als nicht bestanden gewertet.

9Die Examensklausuren als das erste große Zwischenziel auf dem Weg zum Examen sind
absolviert mit der automatischen Folge, dass der bis dahin aufgebaute Stress von einem
auf den anderen Tag von den Prüflingen abfällt. Der – meist erst mit ein paar Tagen Ver-
zögerung auftretenden – Erschöpfung sollten Sie bewusst begegnen – Sie haben sich
eine Pause und/oder Urlaub redlich verdient! Unmittelbar nach den Klausuren sollten
Sie sich deshalb eine Phase des Verschnaufens gönnen, um auch die verbrauchte Ener-
gie wieder aufzuladen. Auch dient die Pause dazu, sich selbst zu vergegenwärtigen,
dass eine Phase des Examens überstanden ist. So lässt es sich gut und mit neuem Elan
in die neue, letzte Phase starten. Allerdings sollte diese Pause nicht zu lang dauern und
es sollte sich um eine geplante Pause handeln: Sie müssen sich eine Deadline setzen,

§ 19 II § 34 I § 10 I § 10 I § 23 I § 22 II § 19 II § 22 II § 12 II
§ 18 

III
§ 9 IV § 14 I

§ 27 
III

§ 23 I § 21 I § 25 II
3
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bei deren Erreichen der Urlaub in jedem Fall endet. Anderenfalls laufen Sie Gefahr, den
Start der Vorbereitung für die mündliche Prüfung zu verpassen. Unbemerkt folgt Ur-
laubswoche auf Urlaubswoche und plötzlich flattert die Ladung ins Haus. Dann wäre es
für den Start der Vorbereitung definitiv zu spät. Ursache für den verzögerten Start in die
Vorbereitung der mündlichen Prüfung ist nicht nur die beschriebene Erschöpfung und
das berechtigte Gefühl, das erste Mal seit längerer Zeit ohne schlechtes Gewissen Pause
und/oder Urlaub machen zu können. Mitursächlich ist vielmehr auch die Ungewissheit
über das Erreichte, da zu diesem Zeitpunkt noch keine Klarheit über die Bewertung
der Klausuren und die Ladung zur mündlichen Prüfung besteht.

I. Klausuren? Abhaken!

10 Gerade mit den Klausuren sollten Sie sich in der Zeit danach nicht mehr befassen! Da-
für sprechen gleich mehrere Gründe:

n Die Klausuren sind geschrieben, Sie können die zur Bewertung abgegebene Lö-
sung nicht mehr verändern.

n Die im Nachhinein erdachte Lösung ist meist schlechter als die in der Klausur
angefertigte! Denn Ihnen steht der Sachverhalt nicht mehr zur Verfügung. In der
Klausursituation verinnerlichen Sie den Sachverhalt auch durch eine etwa angefer-
tigte Skizze und „laden“ den Sachverhalt in ihr Kurzzeitgedächtnis. Dort bleibt er für
die Dauer der Klausurbearbeitung präsent. Da Sie aber in den folgenden Tagen an-
dere Sachverhalte ebenfalls in das Kurzzeitgedächtnis „laden“, wird der vormalige
Sachverhalt überschrieben. Spätestens verblasst die Erinnerung an den Sachverhalt
wenige Tage später. Und aus der Vorbereitung der Examensklausuren wissen Sie: In
den Sachverhalten kommt es auf jedes Detail an! Sind Ihnen aber gerade diese De-
tails nicht mehr präsent, kann auch die neu erdachte Lösung kaum richtig sein.

n Das Verblassen im Gedächtnis betrifft nicht nur den Sachverhalt, sondern auch
die von Ihnen verfasste Lösung! Sie haben in wenigen Tagen eine Vielzahl von
Klausuraufgaben bearbeitet und eine hohe Zahl an Seiten mit Ihren Ergebnissen ge-
füllt. Sie werden sich nach ein paar Tagen oder Wochen kaum noch genau daran er-
innern können, welche Formulierung Sie gewählt oder welches genaue Ergebnis Sie
gefunden haben.

11 Aus diesen Gründen raten wir Ihnen auch ausdrücklich davon ab, die Klausurergeb-
nisse mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Lerngruppe oder aus demselben Klau-
surdurchgang zu diskutieren. Auch wenn sie das Gegenteil behaupten: Die Kollegin-
nen und Kollegen können sich ebenfalls nicht mehr richtig an Sachverhalt und die selbst
erarbeitete Lösung erinnern. Selbstkritisch und perfektionistisch wie die meisten ange-
henden Juristinnen und Juristen jedoch sind, wird jede Abweichung von der eigenen
Lösung gleich als kapitaler Fehler einsortiert. Diese Einordnung sollten Sie besser den
Prüferinnen und Prüfern überlassen!

12 Vergegenwärtigen Sie sich auch: Selbst wenn eine oder zwei Klausuren sogar deutlich
schlechter ausgefallen sein sollten, als gedacht bzw. gehofft, lassen sich diese Rück-
schläge durch eine gute mündliche Prüfung kompensieren!
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II. Mindset – keine Macht den Horrorgeschichten

13Nicht minder wichtig ist die Einstellung, mit der Sie in die Vorbereitung der mündlichen
Prüfung (und später auch die mündliche Prüfung selbst) starten. Auf dem Campus hal-
ten sich – wenig erstaunlich – die abenteuerlichsten Horrorgeschichten. Angefangen
von harmlosen Geschichten über wenig freundliche Prüferinnen und Prüfer, die wäh-
rend des gesamten Prüfungsgesprächs ein „Pokerface“ zutage getragen haben und
man die Richtigkeit seiner Antworten nicht einschätzen konnte, über schief gelaufene
Prüfungen mit geradezu abenteuerlichen und unlösbaren Fallkonstellationen bis hin zu
Sätzen der Prüfer wie: „Sehen Sie den Baum da draußen? Wenn der im nächsten Jahr
wieder Blätter trägt, dürfen Sie nochmal wiederkommen!“

14Natürlich: Jede dieser Geschichten hat einen wahren Kern. Es wäre falsch zu behaupten,
dass jede mündliche Prüfung zur absoluten Zufriedenheit aller Prüflinge verläuft. Zur
Wahrheit gehört auf der anderen Seite aber auch, dass die weit überwiegende Anzahl
an mündlichen Prüfungen völlig unspektakulär verläuft! Hier manifestiert sich der Soci-
al-Media-Effekt: Eine unaufgeregte, beinahe langweilige Prüfung eignet sich nicht zur
Story! Oder würden Sie ein unbearbeitetes und auch nicht mit Filtern versehenes Foto
von sich auf den Social-Media-Kanälen hochladen? Eben. Es halten sich deshalb auf dem
Campus nur Geschichten über die Prüfungen, die mal nicht nach der Norm verliefen –
auch wenn diese Prüfungssituation vielleicht schon Jahre her ist. Hier setzt dann über-
dies der Stille-Post-Effekt ein: Je öfter die Geschichte weitergegeben wird, desto mehr
wird sie mit Details ausgeschmückt und etwas spannender gemacht. Mit der Realität hat
die Geschichte, die bei Ihnen ankommt, deshalb vermutlich nicht mehr viel zu tun.

15Auch sollten Sie sich vergegenwärtigen, dass die Prüfungskommission nicht Ihr Feind
ist. Die Prüferinnen und Prüfer haben es sich keineswegs zur Aufgabe gemacht, zu ver-
hindern, dass Sie das Examen bestehen. Immerhin handelt es sich ausnahmslos um Ju-
ristinnen und Juristen, die bereits zwei mündliche Prüfungen hinter sich gebracht ha-
ben. Ihre Gegenüber können sich dementsprechend selbst noch gut in ihre eigene Prü-
fungssituation hineinversetzen und wären mit unfreundlichen und unsensiblen Prü-
fungsmitgliedern ebenfalls nicht wirklich einverstanden gewesen.

III. Fokussierung auf das Ziel

16Versuchen Sie eher, die mündliche Prüfung als letzte Etappe eines Prüfungsmara-
thons zu begreifen: Die längste Phase war die Examensvorbereitung bzw. das Repetito-
rium – welche Sie bereits abgeschlossen haben. Die zweitlängste Phase war die Klausur-
phase selbst – die auch bereits hinter Ihnen liegt. Es fehlt also nur noch ein Tag der
mündlichen Prüfung, der Sie vom Bestehen des 1. Examens trennt. 

Für die Pessimisten unter Ihnen, die bei der Lektüre dieses Satzes gedacht haben „Aber ich weiß doch
noch gar nicht, ob ich (die Klausuren) überhaupt bestanden habe!?“: Stimmt, das wissen Sie nicht. Aber
mit dieser Einstellung hätten Sie auch auf die gesamte Examensvorbereitung vor den Klausuren ver-
zichten können, denn zu dem Zeitpunkt wussten Sie auch noch nicht, ob Sie das Examen bestehen wür-
den! Und überdies: Die Klausuren zu bestehen und damit zur mündlichen Prüfung zugelassen zu wer-
den ist – rein statistisch betrachtet – wahrscheinlicher als nicht zur mündlichen Prüfung zugelassen zu
werden. Die Chancen stehen also weit besser, als Sie denken!
5
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17 Es wäre vermessen, die Vorbereitung auf diesen Tag schleifen zu lassen! So wie Sie sich
mit einem ausführlichen und langen Training auf die Examensklausuren vorbereitet ha-
ben, sollten Sie auch die Vorbereitung der mündlichen Prüfung angehen. Schon allein
wegen der Wertigkeit, aber darauf hatten wir oben bereits hingewiesen. Zu einer guten
Prüfungsvorbereitung gehört auch hier ein Plan (zu den einzelnen Schritten sogleich)
und ein gewisser Zeitaufwand. Das Examen endet eben nicht mit den Examensklausu-
ren. Aber Sie sind dem Ziel schon einen sehr großen Schritt näher. Wenn nicht jetzt,
wann sollten Sie dann das Examen bestehen?!

IV. Die sieben Elemente der Vorbereitung

18 Wenn Sie gehofft haben, Ihr Lernplan, bestehend aus Repetitorium, Nacharbeit, Lektüre
von Skripten, Lerngruppe und Übungsklausuren, habe nach den Examensklausuren
ausgedient, müssen wir Sie an dieser Stelle enttäuschen. Da die Vorbereitung aber jetzt
einem anderen Ziel dient, müssen die Zeiten, Quellen und Inhalte angepasst werden.
Es darf also kein „Weiter so!“ mit dem alten Plan geben. Mit den nachfolgenden sieben
Elementen der Vorbereitung auf die mündliche Prüfung wollen wir Ihnen einen Ein-
blick geben, wie und mit welchen Inhalten Sie sich diese Phase strukturieren können.

1. Ein guter Plan – mit Pausen!

19 Wie schon zu Beginn der Examensvorbereitung sollten Sie sich auch jetzt einen Plan für
die nächsten Monate zwischen Examensklausuren und mündlicher Prüfung aufstellen.
Es bietet sich an, einen Wochenplan vergleichbar dem früheren Stundenplan zu Schul-
zeiten zu erstellen und einen Monatsplan auf dem man Zwischenziele definiert, die
man in den einzelnen Monaten erreichen will. 

a) Start: drei Wochen nach den Examensklausuren

20 Auf die Frage, wann man mit der Vorbereitung auf die mündliche Prüfung beginnen
sollte, lautet die Antwort einfach: Je eher, desto besser! Sie haben sich zielgerichtet
und intensiv auf die Examensklausuren vorbereitet und sich dabei ein großes Wissen in
den einzelnen Rechtsgebieten angeeignet. Es wäre schade, wenn Sie durch bloße Untä-
tigkeit große Teile davon wieder einbüßen würden! Unser Gehirn ist aufgrund der nur
beschränkt vorhandenen Speichermöglichkeit stets darauf bedacht, Teile des Langzeit-
gedächtnisses wieder frei zu machen für den Fall, dass dort neues Wissen „eingelagert“
werden soll. Diesen Vorgang können Sie nur Verhindern, indem Sie die Wertigkeit des
dort in der Klausurvorbereitung eingelagerten Wissens reaktualisieren, indem Sie stets
wieder auf das Wissen zurückgreifen.

21 Dabei sollte Ihnen der Vorgang des Entfallens früher vorhandenen Wissens bereits be-
gegnet sein: Im vierten Semester waren Einzelheiten des Stoffs aus dem ersten Semes-
ter vergessen, zu Beginn des Repetitoriums war bereits einiges an Stoff aus dem Grund-
studium nicht mehr „auffindbar“ und am Ende des Repetitoriums klafften verschiedent-
lich bereits Lücken zu dem Wissen, dass man sich zu Beginn des Repetitoriums angeeig-
net hatte. Diesem Vorgang sind Sie in der bisherigen Examensvorbereitung mit ständi-
ger Wiederholung begegnet. Genau so müssen Sie es jetzt in der Vorbereitung auf die
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166 Wie in den Klausuren müssen mögliche Anspruchsgrundlagen auch in der mündlichen
Prüfung (Vortrag und Prüfungsgespräch) zumindest gedanklich in der unten dargestell-
ten Reihenfolge geprüft werden, weil manche Ansprüche einen Anspruch aus einer an-
deren Anspruchsgrundlage ausschließen (z.B. kann ein Vertrag ein Rechtsgrund i.S.d.
§§ 812 ff. BGB sein) oder weil bestimmte Regeln vorrangig vor anderen Regeln sind (z.B.
die §§ 987 ff. BGB vor den §§ 812 ff. BGB). Außerdem wird durch diese Vorgehensweise
vermieden, dass Anspruchsgrundlagen übersehen werden. 

Tipp: Wenn vorrangige Anspruchsgrundlagen ausscheiden, sollte dies im Vortrag und im
Prüfungsgespräch kurz deutlich gemacht werden, z.B. so: „Da hier keine vertraglichen oder
vertragsähnlichen Ansprüche in Betracht kommen, könnte sich ein Anspruch des X auf Her-
ausgabe der Sache aus § 985 BGB ergeben…“ Dadurch geht kaum Zeit verloren, aber die
Kommission wird erkennen, dass die Lösung systematisch erarbeitet wurde.

Übersicht: Prüfungsreihenfolge von Ansprüchen

Schritt 1: Vertragliche Ansprüche

n Vorrang der Regeln des besonderen Schuldrechts

n Vermutung des Vertretenmüssens (§ 280 Abs. 1 S. 2 BGB)

n Zurechnung des Verhaltens und Verschuldens von Erfüllungsgehilfen (§ 278 BGB)

n möglicher „Auftrag“ i.S.d. §§ 677 ff. BGB

n mögliches Recht zum Besitz i.S.d. § 985 BGB

n möglicher Rechtfertigungsgrund i.S.d. §§ 823 ff. BGB

n möglicher Rechtsgrund i.S.d. §§ 812 ff. BGB

Schritt 2: Vertragsähnliche Ansprüche (§ 311 Abs. 2/3 BGB, §§ 677 ff. BGB)

n Vermutung des Vertretenmüssens (§ 280 Abs. 1 S. 2 BGB)

n Zurechnung des Verhaltens und Verschuldens von Erfüllungsgehilfen (§ 278 BGB)

n mögliches Recht zum Besitz i.S.d. § 985 BGB

n möglicher Rechtfertigungsgrund i.S.d. §§ 823 ff. BGB

n möglicher Rechtsgrund i.S.d. §§ 812 ff. BGB

Schritt 3: Dingliche Ansprüche

n mögliches Eigentum oder „sonstiges Recht“ i.S.d. § 823 Abs. 1 BGB

n Vorrang des Eigentümer-Besitzer-Verhältnisses (§ 993 Abs. 1 a.E. BGB)

n möglicher Rechtfertigungsgrund i.S.d. §§ 823 ff. BGB

n möglicher Rechtsgrund i.S.d. §§ 812 ff. BGB

Schritt 4: Deliktische Ansprüche

Schritt 5: Bereicherungsrechtliche Ansprüche
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301 n Hat jemand mehrere selbstständige Straftaten i.S.d. Handlungsmehrheit began-
gen, deren gleichzeitige Aburteilung möglich ist, so liegt Tatmehrheit gemäß § 53
StGB (auch Realkonkurrenz genannt) vor, es sei denn, es ist eine mitbestrafte Vor-
oder Nachtat gegeben: 

n Mitbestrafte Vortat: Unrechtsgehalt des früheren Tuns wird von dem späteren
mitumfasst. 

n Mitbestrafte Nachtat: Liegt vor, wenn die durch sie begangene Rechtsgutverlet-
zung im Verhältnis zu der durch die vorangegangene Straftat geschehenen
Rechtsgutverletzung keinen selbstständigen Unwertgehalt hat. Mit der Nachtat
will der Täter den durch eine andere Tat erlangten Erfolg sichern, ausnutzen oder
verwerten.

Für den Täter ist die aus der Handlungseinheit (abzüglich der Gesetzeskonkurrenzen)
folgende Tateinheit regelmäßig günstiger, weil sich die Strafe dann nach dem Strafmaß
des schwersten verwirklichten Delikts bestimmt (§ 52 Abs. 2 StGB). Bei der Tatmehrheit
wird dagegen eine Gesamtstrafe gebildet, die in der Regel durch Erhöhung des Strafma-
ßes des schwersten verwirklichten Delikts gebildet wird (§ 53 Abs. 1 S. 2 StGB).

II. Besonderer Teil

1. Vermögensdelikte

302 § 242 StGB:94 Der Diebstahl ist das zentrale Delikt zum Schutz fremden Eigentums an
beweglichen Sachen und als Grundtatbestand in § 242 Abs. 1 StGB geregelt.§ 244 StGB
und § 244 a StGB enthalten Qualifikationen. In § 243 StGB ist mit Regelbeispielen eine
Strafzumessungsvorschrift geregelt. Für die Vollendung des Diebstahls reicht es, dass
der Täter die in der Zukunft liegende Zueignung im Zeitpunkt der vorsätzlichen Weg-
nahme beabsichtigt hat. Der Diebstahl ist ein Fremdschädigungsdelikt.

n Bewegliche Sache: Jeder körperliche Gegenstand, der von seinem bisherigen Stand-
ort fortgeschafft werden kann.

n Die Sache ist fremd, wenn sie im Eigentum eines anderen als des Täters steht. Maß-
geblich ist insoweit das Zivilrecht.

303 n Wegnahme: Der Bruch fremden und die Begründung neuen, nicht notwendig täter-
eigenen Gewahrsams. Gewahrsam ist die vom natürlichen Beherrschungswillen ge-
tragene tatsächliche Herrschaft einer Person über eine Sache, deren Reichweite sich
nach der Verkehrsauffassung bestimmt. Auf die Rechtmäßigkeit des Gewahrsams
kommt es nicht an. Für die Vollendung der Tat ist erforderlich, dass der Täter mit der
Sache ungehindert durch den vorherigen Gewahrsamsinhaber verfahren kann. Eine
bloße Gewahrsamslockerung, bei der der bisherige Gewahrsamsinhaber die Sache in
seinem räumlichen Herrschaftsbereich für eine kurze Zeit einem anderen überlässt,

94  Zur Vertiefung: AS-Skript StrafR BT 1 (2021), Rn. 12 ff.
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genügt nicht. Innerhalb einer fremden Gewahrsamssphäre entsteht Gewahrsam bei
kleinen Sachen durch das Zuführen in die eigene Körpersphäre (sog. Gewahrsamsen-
klave). Dass der Täter bei der Ausführung der Tat beobachtet wird, steht der Weg-
nahme nicht entgegen, da Diebstahl kein heimliches Delikt ist. 

Vertiefender Rechtsprechungshinweis: 2020 hat der BGH bei einer unehrlichen Probe-
fahrt eines Autos entschieden, dass es sich um eine freiwillige Übertragung des Gewahrsams
handle, wenn ein Verkäufer dem Kaufinteressenten ein Fahrzeug zu einer nicht überwach-
ten Probefahrt im öffentlichen Verkehrsraum für eine gewisse Dauer überlässt. Mangels Ge-
wahrsamsbruch komme daher kein Diebstahl, sondern nur Betrug in Betracht, wenn der
Kaufinteressent von Anfang an über seine deliktischen Pläne täusche.95

304n Neben dem Vorsatz bzgl. aller objektiven Tatbestandsmerkmale ist im subjektiven
Tatbestand die Zueignungsabsicht, die Rechtwidrigkeit der Zueignung und ein Vor-
satz diesbzgl. erforderlich.

n Die Zueignungsabsicht umfasst:

a) Aneignungsabsicht (dolus directus 1. Grades): Absicht, zumindest vorüberge-
hend die Verfügungsmacht über die Sache zu erlangen bzw. sie einem Dritten
zu verschaffen.

b) Enteignungsvorsatz (mind. dolus eventualis): Vorsatz, die Sache dem Eigentü-
mer dauerhaft zu entziehen. Dafür reicht, wenn dem Dieb gleichgültig ist, was
später mit der Sache geschieht. Der Enteignungsvorsatz ist nur dann abzuleh-
nen, wenn der Täter bei der Wegnahme einen Rückführungswillen hatte, also
einen dauernden Verlust der Sache für den Eigentümer nicht wollte und auch
nicht billigend in Kauf nahm. Fehlt es an dem Enteignungsvorsatz, liegt nur eine
Gebrauchsanmaßung vor, die nur ausnahmsweise strafbewehrt ist (z.B. § 248 b
StGB). Inhalt der Zueignung muss nach der sog. Vereinigungstheorie entwe-
der die Sache selbst oder der in ihr verkörperte funktionsspezifische Wert sein.

n Rechtswidrigkeit der Zueignung: Die Zueignung ist rechtswidrig, wenn sie im
Widerspruch zu der zivilrechtlichen Eigentumsordnung steht.

305n § 244 StGB96

n Waffe, § 244 Abs. 1 Nr. 1 a Alt. 1 StGB: Gegenstand, der nach seiner objektiven Be-
schaffenheit zur Zeit der Tat bei bestimmungsgemäßer Verwendung gegen Men-
schen geeignet war, erhebliche Verletzungen zuzufügen. Zwar ist der strafrechtli-
che Waffenbegriff von dem des WaffG unabhängig, jedoch bietet das WaffG eine
Orientierungshilfe. Ein Gebrauchswillen ist nicht notwendig. Grund für die Straf-
schärfung ist allein die abstrakte Gefährlichkeit der Waffe.

306n Gefährlicher Gegenstand, § 244 Abs. 1 Nr. 1 a Alt. 2 StGB: Gegenstand, der in
der konkreten Art der Verwendung im Einzelfall geeignet ist, erhebliche Verletzun-
gen herbeizuführen. Aufgrund der hohen Strafandrohung ist umstritten – wie

95 BGH RÜ 2020, 790 f.
96 Zur Vertiefung: AS-Skript StrafR BT 1 (2021), Rn. 165 ff.
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auch bei § 250 Abs. 1 Nr. 1 lit. a Alt. 2 StGB –, ob der Begriff weiter eingeschränkt
werden muss (im Unterschied zu § 224 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 StGB):

– Nach der objektiv-abstrakten Betrachtung genügt schon die Verletzungseig-
nung und dass der Gegenstand zumindest annähernd vergleichbare Gefährlich-
keit wie eine Waffe besitzt. Das können auch Gebrauchsmesser oder Einbruchs-
werkzeuge sein

– Die objektiv-konkrete Betrachtung fordert zusätzlich zu einer generellen Ge-
fährlichkeit des Gegenstands, dass dieser aus der Sicht eines objektiven Betrach-
ters nach den Tatumständen keine andere Funktion hatte, als zu Verletzungs-
zwecken eingesetzt zu werden. Hiernach sseien alle Gegenstände auszuschlie-
ßen, deren Beisichführen sozialtypisch ist, wie z.B. ein Gürtel.

– Dagegen fordert die subjektive Betrachtung, dass ein Verwendungsvorbehalt
des Täters besteht und dieser den Gegenstand auch nur „notfalls“ dazu oder zu-
mindest zur Drohung hat einsetzen wollen.

307 n Für das „Beisichführen“ i.S.d. § 244 Abs. 1 Nr. 1 a StGB genügt, wenn dem Täter die
Waffe oder das Werkzeug zu irgendeinem Zeitpunkt zwischen Versuchsbeginn
und tatsächlicher Beendigung so zur Verfügung steht, dass er sich ihrer jederzeit,
also ohne nennenswerten Zeitaufwand und ohne Schwierigkeiten, bedienen kann.

308 n § 244 Abs. 4 StGB: Strafgrund dieser Norm ist das Eindringen des Täters in eine be-
sonders geschützte Privatsphäre des Opfers. Die Norm ist auch erfüllt, wenn der Tä-
ter in einen Raum einbricht, der zwar für sich gesehen beruflichen Zwecken dient,
aber in eine Wohnung integriert ist, da es sich trotzdem noch um einen Teil der
Wohnung handelt.

Vertiefender Rechtsprechungshinweis: Im Zusammenhang mit § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB
hat der BGH entschieden, dass eine dauerhafte oder aktuelle Nutzung zu Wohnzwecken
nicht notwendig sei. Eine Wohnung liege bis zur Entwidmung der Wohnstätte vor. Daher
ändere auch der Tod der Bewohner nichts.97 Dagegen setzt § 244 Abs. 4 StGB die dauer-
hafte Nutzung voraus, weshalb die Qualifikation bei einem Einbruch in die Wohnung ei-
nes Toten nicht erfüllt sein kann.

309 n Handlungsmodalitäten von §§ 243, 244, 244 a StGB: 

n Einbrechen: Gewaltsames Öffnen oder Erweitern des Zugangs zu einem um-
schlossenen Raum. 

n Einsteigen: Jedes nur unter Schwierigkeiten mögliche Eindringen in einen um-
schlossenen Raum durch eine nicht zum ordnungsgemäßen Betreten bestimmte
Öffnung. Es erfordert, dass der Täter wenigstens einen Fuß in den Raum stellt; blo-
ßes Hineingreifen genügt nicht. 

n Eindringen: Wenn der Täter ohne den Willen des Berechtigten einen Körperteil in
den geschützten Raum verbringt. Dazu kann beispielsweise ein „falscher Schlüs-

97 BGH RÜ 2020, 438 f.
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6. Teil: Aktenvorträge zur Vorbereitung

549 Auf den folgenden Seiten findet sich zur Vorbereitung auf den Prüfungsvortrag
(Rn. 87 ff.) ein Übungsvortrag nebst Lösungsvorschlag aus jedem der drei Rechtsgebie-
te. Die Vorträge sind auf eine Vorbereitungszeit von 60 Minuten und eine Vortragszeit
von zwölf Minuten angelegt. Als Hilfsmittel steht nur das Gesetz zur Verfügung. Es emp-
fiehlt sich, diese Vorgaben einzuhalten, damit die Prüfungssituation möglichst realis-
tisch simuliert wird. Der Lerneffekt ist dabei am größten, wenn einer oder mehrere Zu-
hörer dem Vortragenden ein Feedback geben, nicht nur zu rechtlichen Lösung, sondern
vor allem zum Vortragsstil (dazu Rn. 95 ff.).

A. Aktenvortrag aus dem Zivilrecht

I. Sachverhalt

550 Bahir (B), Adam (A) und Ulrike (U) sind Gesellschafter der BAU GbR, die Hoch- und
Tiefbauarbeiten übernimmt. Unter anderem ist die BAU GbR auf einer Baustelle an
der Wombatallee tätig. Eines Tages fährt ein Arbeitnehmer der BAU GbR mit einem
Lastwagen, der im Eigentum der BAU GbR steht und den sie auf eigene Kosten be-
treibt, eine Ladung Aushub von der Baustelle zu einem Schuttabladeplatz außerhalb
der Stadt. Dabei verschmutzt er die Wombatallee sehr. Vergleichbare Vorfälle hatten
sich bei diesem Arbeitnehmer schon häufiger ereignet. Die BAU GbR hatte dagegen
aber nie etwas unternommen. 

Auf der Fahrbahn bildet sich durch die Verschmutzung ein Schmierfilm, der für den
übrigen Verkehr eine Gefahr darstellt. Es ist Eile geboten. Die Gemeinde S, die Eigen-
tümerin der Wombatallee ist, reinigt daraufhin unverzüglich mit eigenem Personal
und Gerät die Straße. Die Reinigung verursacht Kosten in Höhe von 1.500 €. 

Sie sind Praktikant(in) im Rechtsamt der S und werden von Ihrem Ausbilder gebeten,
zu begutachten, ob der S gegen die BAU GbR und/oder ihre Gesellschafter ein An-
spruch auf Zahlung von 1.500 € zusteht.

Bearbeitervermerk: Auszug aus dem Straßengesetz des Landes, in dem S belegen ist:

§ 7 Straßenbaulast

(1) Träger der Straßenbaulast für die öffentlichen Straßen sind die Gemeinden. 

(…)

(4) Zur Straßenbaulast gehört die Pflicht, die öffentlichen Straßen so zu reinigen, dass die Verkehrs-
sicherheit erhalten bleibt (verkehrsmäßige Reinigung)…

§ 15 Verunreinigung und Beschädigung

(1) Wer eine Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt, hat die Verunreinigung ohne Auffor-
derung unverzüglich zu beseitigen; andernfalls kann der Träger der Straßenbaulast die Verunreini-
gung auf Kosten des Verursachers beseitigen oder beseitigen lassen…
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II. Lösungsvorschlag

551A. Ansprüche der S gegen die BAU GbR

I. Vertragliche Ansprüche? 

Vertragliche Ansprüche scheiden aus, da kein Austausch von Willenserklärungen
zwischen S und der BAU GbR stattfand.

II. Anspruch aus den §§ 670, 683 S. 1, 677 BGB?

S könnte gegen die BAU GbR aber einen Anspruch auf Zahlung von 1.500 € aus
den §§ 670, 683, 677 BGB haben.

1. BAU GbR als Anspruchsgegner?

Dazu müsste die BAU GbR überhaupt rechtsfähig sein, denn nur dann kann sie
Anspruchsgegner sein. Eine GbR ist jedenfalls dann rechtsfähig, wenn sie im
Rechtsverkehr als GbR auftritt (Rn. 240). Auch die BAU GbR ist rechtsfähig, da
sie am Rechtsverkehr teilnimmt: Sie ist Eigentümerin des Lkw und hat mit min-
destens einem Arbeitnehmer einen Arbeitsvertrag geschlossen.

2. Geschäftsbesorgung

S müsste nach § 677 BGB ein Geschäft besorgt haben. Nach allgemeiner An-
sicht ist das Tatbestandsmerkmal weit auszulegen. Erfasst sind nicht nur
Rechtsgeschäfte oder die Ausübung von Gestaltungsrechten, sondern auch
tatsächliche Handlungen. Das Reinigen einer Fahrbahn ist eine Geschäftsbe-
sorgung. 

3. „Für einen anderen“

Nach § 677 BGB muss das Geschäft „für einen anderen“ besorgt worden sein.
Aus § 687 Abs. 1 BGB folgt, dass der Geschäftsführer den Willen gehabt haben
muss, für einen anderen zu handeln. Nur selten wird er diesen Willen aber aus-
drücklich äußern. Die h.M. unterscheidet deshalb zwischen objektiv fremden
und objektiv neutralen Geschäften. Objektiv fremd sind Geschäfte, die schon
ihrem Inhalt nach in einen fremden Rechts- und Interessenkreis eingreifen.
Objektiv neutral sind Geschäfte, an denen der Geschäftsführer ein Eigeninter-
esse haben kann. Bei einem objektiv fremden Geschäft wird der Fremdge-
schäftsführungswille (widerleglich) vermutet. Bei einem objektiv neutralen
Geschäft wird der Fremdgeschäftsführungswille nicht vermutet, er muss sich
vielmehr in irgendeiner Form äußerlich erkennbar manifestieren.190 

Mögliche Ansprüche auf der Grundlage des § 15 sind nicht zu prüfen. Die Zulässigkeit
einer möglichen Klage ist nicht zu prüfen. Es ist zu unterstellen, dass die 1.500 € den
der S tatsächlich entstandenen Kosten entsprechen und dass diese den objektiven
Kosten einer Reinigung entsprechen, wie sie die S vorgenommen hat.

190 Zusammenfassend BGH RÜ 2009, 481.
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Grundsätzlich ist es Angelegenheit desjenigen, der eine Straße verschmutzt,
diese Verschmutzung wieder zu beseitigen (§ 15 Abs. 1 Hs. 1 Landesgesetz).
Zwar war unmittelbarer Verursacher der Verschmutzung hier der Arbeitneh-
mer der BAU GbR. Dessen tatsächliches Verhalten muss die BAU GbR sich je-
doch analog § 831 BGB zurechnen lassen. Demnach wäre es hier Sache der
BAU GbR, die Straße zu reinigen und es läge ein objektiv fremdes Geschäft vor.
Fraglich ist allerdings, ob ein objektiv fremdes Geschäft dadurch ausscheidet,
dass S als Trägerin der Straßenbaulast (§ 7 Abs. 1 Landesgesetz) kraft öffentli-
chen Rechts dazu verpflichtet ist, die Fahrbahn zu reinigen (§ 7 Abs. 4 Landes-
gesetz). Richtigerweise ist dies zu verneinen: Selbst wenn S neben der BAU
GbR für die Reinigung der Straße verantwortlich sein sollte, entbindet dies die
BAU GbR nicht von ihrer Reinigungspflicht. Zugleich kommt die Reinigung
durch die S auch der BAU GbR zugute.191 Damit liegt ein objektiv fremdes Ge-
schäft vor, selbst wenn S aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften ver-
pflichtet war, die Straße zu reinigen. Ihr Fremdgeschäftsführungswille wird
deshalb vermutet.

4. Ohne Auftrag oder sonstige Berechtigung

Nach § 677 BGB muss der Geschäftsführer handeln, ohne durch den Geschäfts-
herrn beauftragt oder ihm gegenüber sonst dazu berechtigt zu sein. Eine ab-
schließende öffentlich-rechtliche Pflicht des Geschäftsführers, für den Ge-
schäftsherrn tätig zu werden, schließt einen Anspruch aus GoA deshalb aus.
Hier enthält § 15 Landesgesetz eine Reglung zur Kostenerstattung. Unabhän-
gig davon, ob danach Ansprüche der S gegeben sind (dies ist nach dem Bear-
beitervermerk nicht zu prüfen), stellt sich also die Frage, ob die Norm einem
Anspruch aus §§ 670, 683 S. 1, 677 BGB entgegensteht. Dafür spricht, dass § 15
Landesgesetz eine Sonderregelung darstellt, die durch den Rückgriff auf die
Regeln der GoA umgangen zu werden droht. Das wäre auch deshalb proble-
matisch, weil die S sich dadurch der aus § 15 Landesgesetz folgenden öffent-
lich-rechtlichen Bindungen entledigen könnte.192 

5. Zwischenergebnis

Ein Anspruch der S aus den §§ 670, 683 S. 1, 677 BGB scheidet damit aus.

III. Deliktische Ansprüche?

1. Anspruch aus § 7 Abs. 1 StVG?

S könnte gegen die BAU GbR einen Anspruch auf Zahlung von 1.500 € aus § 7
Abs. 1 StVG haben. Dass die BAU GbR ein Anspruchsgegner sein kann, wurde
oben festgestellt.

a) Sperrwirkung des § 15 Landesgesetz?

Fraglich ist auch hier zunächst, ob § 15 Landesgesetz einem Anspruch aus
§ 7 Abs. 1 StVG entgegensteht Dagegen spricht, dass Schadensersatzan-

191 Ebenso für einen ähnlichen Fall BGH NJW 1976, 619.
192 Ebenso in einem vergleichbaren Fall BGH RÜ 2012, 550.
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sprüche das Integritätsinteresse des Eigentümers einer Sache schützen,
während ein möglicher Anspruch aus öffentlich-rechtlichen Vorschriften
lediglich dazu dient, den Hoheitsträger von den mit seiner Tätigkeit ver-
bundenen Kosten zu befreien. Wegen der unterschiedlichen Zwecksetzung
sperren öffentlich-rechtliche Erstattungsvorschriften einen Schadenser-
satzanspruch nicht. Damit entfaltet § 15 Landesgesetz keine Sperrwirkung
gegenüber Ansprüchen aus § 7 Abs. 1 StVG.

b) Haftungsbegründender Tatbestand

Wird bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs eine Sache beschädigt, so ist der
Halter nach § 7 Abs. 1 StVG verpflichtet, dem Verletzten den daraus entste-
henden Schaden zu ersetzen.

Der Lkw ist ein Kraftfahrzeug. Halter eines Kraftfahrzeugs ist, wer den mit
dem Betrieb eines Kfz verbundenen Nutzen erlangt und die damit verbun-
denen Lasten trägt. Das kann, muss aber nicht der Eigentümer sein. Hier ist
die BAU GbR sowohl Eigentümerin des Lkw als auch dessen Betreiberin.
Dass ein Arbeitnehmer das Fahrzeug fährt, steht dem nicht entgegen (Um-
kehrschluss aus § 18 StVG). Die BAU GbR ist Halterin.

Die Straße ist eine Sache. Sie steht im Eigentum der S. Fraglich ist, ob durch
die Verschmutzung der Straße die Sache beschädigt wurde. Eine Beschädi-
gung einer Sache ist die nicht bloß unerhebliche Beeinträchtigung ihrer Be-
nutzbarkeit. Hier wurde durch den Schmutz eine Gefahrenlage für den Stra-
ßenverkehr geschaffen, sodass die Nutzbarkeit der Straße eingeschränkt
war. Sie wurde folglich beschädigt.193 Dies geschah auch bei dem Betrieb
des Lkw.

Die Halterhaftung ist auch nicht nach § 8 Nr. 3 StVG ausgeschlossen, weil
die Beschädigung durch die Ladung des Lkw verursacht wurde. § 8 Nr. 3
StVG erfasst nicht den Fall, dass eine Sache durch die Ladung beschädigt
wird, sondern nur den Fall, dass die Ladung selbst beschädigt wird.

Anders als bei der Fahrzeugführerhaftung (§ 18 StVG) ist bei der Halterhaf-
tung kein Vertretenmüssen erforderlich. Es handelt sich um einen Fall der
Gefährdungshaftung.

c) Haftungsausfüllender Tatbestand

Die Höhe des Schadens berechnet sich bei § 7 Abs. 1 StVG im Fall der Sach-
beschädigung (für die Tötung und die Körperverletzung beachte die
§§ 10 ff. StVG) nach den §§ 249 ff. BGB. Die Höhe des Schadens beträgt hier
nach der Differenzhypothese 1.500 €. Diesen Schaden kann S nach § 249
Abs. 2 BGB auch ersetzt verlangen. Die haftungsausfüllende Kausalität be-
gegnet keinen Bedenken. Erwägenswert ist, ob S sich einen Teil des Scha-
dens nach § 9 StVG i.V.m. § 254 BGB anrechnen lassen muss. Das wäre etwa

193 Ebenso in einem vergleichbaren Fall BGH MDR 2013, 1454.
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